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Veröffentlicht: 03.06.2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2026; 

Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse 
 
 
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse wie 
folgt veröffentlicht: 
 

1. Jahresbericht 2025 
Genehmigung und Kenntnisnahme 
 

Beschluss: Der Jahresbericht 2025, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6'225'579 
   und Bruttoinvestitionen von CHF 2'856'934, wird einstimmig genehmigt. 

 

2. Finanzleitbild 2026 - 2030  
Kenntnisnahme 
 

Beschluss: Das Finanzleitbild 2026 – 2030 wird einstimmig zustimmend zur 
 Kenntnis genommen. 

 

3. Gemeindeordnung, SRR 101 
Genehmigung 
 

Beschluss: Die Beschlussfassung erfolgt am 27. September 2026 per Urnen- 
   abstimmung. Ein entsprechender Ordnungsantrag hat die erforderliche 
   Stimmenzahl erreicht.  

 
 
4. Reglement Bürgerrechtskommission, SRR 104 

Genehmigung 
 

Beschluss: Die Änderung des Reglements für die Bürgerrechtskommission wird  
   einstimmig genehmigt. 
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5. Abrechnung Sonderkredit für den Neubau Strassenentwässerung und Kanalisation 
Industriestrasse im Trennsystem inkl. Versickerungsanlagen 
Genehmigung 
 

Beschluss: Der Sonderkredit für den Neubau Strassenentwässerung und Kanalisa-
   tion Industriestrasse im Trennsystem inkl. Versickerungsanlagen wird 
   einstimmig genehmigt; die Kosten betragen CHF 1'515'278.35   
   und weisen eine Kreditunterschreitung von 774'721.65 auf.  

 

6. Abrechnung Sonderkredit Gesamtprojekt Dorfstrasse Sagi Richenthal – Lupfen 
Langnau (Trinkwasserleitung, Kanalisation, Strassenerneuerung) 
Genehmigung 
 

Beschluss: Der Sonderkredit für das Gesamtprojekt Dorfstrasse Sagi Richenthal – 
   Lupfen Langnau wird einstimmig genehmigt; die Kosten betragen  
    CHF 2'833'058.70 und weisen eine Kreditunterschreitung von   
   CHF 1'156'941.30 auf.  

 

 

Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen 
seit der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat des Kantons Luzern einzureichen. Die  
Beschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten 
Sachverhaltes enthalten. 
 

6260 Reiden, 3. Juni 2026 
 
    Für das Versammlungsbüro, 
    Der Präsident:   Die Protokollführerin: 
 
 

    sig. Josua Müller  sig. Miriam Aregger 
     Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

 
 
Total Stimmberechtigte:     4'455 
Anwesende Stimmberechtigte: 61 


